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Museumstraße 7 
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Briefanschrift 
A-1016 Wien, Postfach 63 

Telefon 
0222/96 22-0' 

Fernschreiber 
13/1264 

Sachbearbeiter 

Klappe (DW) 

Betrifft: Ergänzende Stellungnahme des Bundesministeriums 
für Justiz zum Entwurf des BMwA einer Mühlen­
gesetz-Novelle 1988. 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, mit 

Beziehung auf die Entschließung des Nationalrates vom 

6. Juli 1961 2 5  Ausfertigungen seiner ergänzenden 

Stellungnahme zu dem oben angeführten Gesetzesentwurf zu 

übersenden. 

Für �Bigke1t ier . ts.�gungl 

19. April 1988 

Für den Bundesminister: 

REINDL 
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• 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

GZ S2.022/7--1 2/80 

An das 
Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegen­
heiten 

vJ I E N -----

Museumstraße 7 

A-1070 Wien 

Briefanschrift 
A-1016 Wien, Postfach 63 

Telefon 
0222/96 22-0· 

Fernschreiber 
13/1264 

Sachbearbeiter 

Klappe (DW) 

B e-1J i f L t� E n t wu r f ein e s B und e 5 ge set z es, mit dem das 
Mühlengesetz gejndert wird (Mühlengesetz-Novelle 
1988); 
Begutachtungsverfahren. 

zu GZ 33.530/6-111/11/88 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, mit 

Beziehung aut das da . Schreiben vo� 13.4.1988 zu der vor­

ge s chI a gen e n Ä nd e run g des § 2 a Ab s. 3 i d 1" des E nt \vu r fes 

durch den Hühlenfonds (2. 4 des Art. 11) in folgender 

Weise Stellung zu nehmen: 

1. Die vom Mühlenfonds vorgeschlagene Ergänzung des 

§ 2a Abs. 3 idF ließe den SchlUß zu, daß die normierte 

unwiderlegbare vermutung der in einer Rechnung (Bestäti­

gung) aufscheinenden Eigenschaft eines angekauften 

Getreides als Aktionsgetreide absolut und gegenüber allen, 

wenn auch nur mittelbar Beteiligten begründet werden soll. 

Den Erläuterungen zu den Bestimmungen über die EinfÜhrung 

des Kontraktgetreidepflichtkaufes läßt sich entnehmen, daß 

der MÜhleninhaber bei Nichtvor1iegen der zugesagten Eigen­

schaft eine Sicherstellung dahingehend erhalten soll, daß 
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ihn die i� MÜhlengesetz bei N i chterfüllung d�r Ankdufsver� 

pflichtung statu i erten negat i ven �olgen n i cht tre tten . 

Demgemäß soll das durch den Lieferanten In ihm hervor� 

gerufene Vertrauen auf die Eigenschaft der angekauften 

Ware als Aktionsgetreide geschützt und der Mühleninhaber 

so gestellt werden, als ob er der ihm auferlegten Ankauf� 

verpflichtung voLL entsprochen hätte. M i t  einer solchen 

Z i elsetzung wäre unvereinbar, wenn der MÜhlen i nhaber sich 

in Kenntnis d(�r fehlenden, jedoch in der Rechnung oder 

Bestätigung aufsche i nenden �igenschaft eines Getre i des als 

Aktionsgetreide auf die ihm vorgelegten Urkunden stützen 

und auf eine damit begründete unwiderlegbare Vermutung 

berufen k6nnte; andernfalls wUrde das Gesetz selbst e i ner 

Umgehung des Aktionsgetre i depflichtankaufes von vornhere i n  

fre i en I.auf geben. Die i n  der vorgeschlagenen Regelung 

getroffene Einschränkung, daß die unwiderlegbare Vermutung 

nur bei einem Ankauf von einem "gewerberechtlich befugten� 

Getreidehändler eintreten soll, spriCht gerade für den 

beabsichtigten Gutglaubensschutz, wonach eben die Sorgfalt 

beim Erwerb gewahrt i st, wenn bei jenem gekauft wird, dcr 

hiezu staatliCh befugt ist. 

2. Dic Verpflichtung zum Aktionsgetreideankauf und die 

bei NiChterfÜllung e i ntretenden naChte i l i gen Folgen sollen 

nach dem Z i el der Novelle ein mUhlenrechtl i ches Instrumen­

tar i um zur Durchsetzung der das Drotgetreide betreffenden 

Strukturvcrbesserungsmaßnahmen im BereiCh der Marktordnung 

darstellen. Die Destimmungen betreffen som i t  unmittelbar 

die ürganisationsstruktur der 6sterreichischen MÜhlenwirt­

schaft, insbesondere im konkreten Fall die Anrechnung 

eines Getreideankaufes durch den MÜhleninhaber auf die 

auferlegte Aktionsgetreideankaufsverpflichtung durch den 

MUhlenfonds. Die vorgeschlagene Formulierung geht jedoch 

darüber h i naus und wUrde durch Gesetz fUr jedermann die 

Eigenschaft einer Getreidemenge als AktionGgetre i de statu� 

ieren, a l so auch gegenUber dem MUhleninhaber und den 
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L i e f e r a n t co n. D i (� N 0 v (; 1 1 e z i e 1 t ab e r ',W 11 1 d;) r: .1 u f a. b. daß 

ein durch Urkunde des ].ieteranten bescheinigter Ankauf von 

Aktionsgetreidco dem MÜhleninhaber in Erfüllung der ihm 

nach Abs. 1 des § 2a idl" des r-:ntwurfes auferlegten Ver ­

pflichtung angerechnet wird. Gegen den Lieferanten bieten 

die allgemeinen zivilrcchtlichcn nestimmungen (liber die 

Gewährleistung nach d(;n §§ 922ff /\13GD. Verklirzung liber die 

Hälfte nach §§ 934ft l\BGU. allenfalls auch die Regelungen 

betreftend den lrrtu� und I.ist nach den §§ 870[t AUGU) 

ausreichende MögliChkeiten zur Vertragskorrektur bzw. Ver­

tragsauthebung. die durch die beabsichtigten organisatori­

schen Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden sollten. 

3. Es wird somit empfohlen. die vorgeschlagene Er­

gänzung des Abs. 3 des § 201 idF des Entwurfes so zu 

fassen. daß ein redlicher Mühleninhaber in dem durch den 

Lieferanten hervorgerufenen Vertrauen auf eine nicht vor­

handene Eigenschaft des angekauften Getreides geSChlitzt 

wird. indem ihm der Ankauf als Erfüllung seiner im Abs. 1 

bzw. Abs. 2 statuierten VerpfliChtung angerechnet wird. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden gleiCh­

zeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

für dtl�.��I�keit 
lier re!>-,\\:UIl\:1 

19. April 1988 

Für den Bundesminister:: 

Im INDL 
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